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. Gemäß § 10 Statut des Staat l ichen Amtes für Tech
nische Überwachung - Beschluß des Minist  errates -  
vom 23. Dezember 1976 (GBl.  I  1977 Nr. 1 S. 1) haben 
vom Leiter des Amtes für Technische Überwachung be
auftragte Mitarbeiter des Amtes für Technische Über
wachung das Recht,  zur Ausübung der staat l ichen Übe.r-  
wachungstät igkeit  jederzeit  Betr iebe, Arbeitsstätten, 
Objekte sowie al le Betr iebs- bzw. Aufstel lorte von 
überwachungspf l icht igen Anlagen zu betreten sowie die 
von ihnen für erforderl ich gehaltenen Prüfungen und 
Untersuchungen durchzuführen.

Die Nutzung der sich aus dem pol i t isch-operat iven Zusammen

wirken mit  anderen Organen ergebenden Mögl ichkeiten zur Off i -  

z ial is ierung setzt jedoch in jedem Fal l  voraus, daß im konkre

ten operat iven Material  tatsächl ich solche Anhaltspunkte vor

l iegen, die die Nutzung, der Potenzen der anderen Organe bei 

der Off iz ial is ierung von inoff iz iel len Beweismit teln ermög

l ichen, Wie die empir ischen Untersuchungen be legen, besitzen 

derart ig gestal tete Anlässe einen hohen Konspirat ionseffekt,  

da die ihnen immanenten Verdachtshinweise aus der Tät igkeit  

anderer Organe result ieren und i .  d.  R. von den Betroffenen 

keine unmittelbaren Zusammenhänge zur operat iven Tät igkeit  

des MfS hergestel l t  werden können. Zur Unterstützung derart i 

ger,  der Gewährleistung von Konspirat ion und Geheimhaltung 

der spezif ischen operat iven Kräfte, Mit tel  und Methoden der 

Tät igkeit  des MfS dienenden Potenzen des pol i t isch-operat iven 

Zusammenwirkens haben sich f lankierende operat ive Maßnahmen 

in Vorbereitung bzw. paral lel  zu den Untersuchungshandlungen 

der Partner des pol i t isch-operat iven Zusammenwirkens bewährt.

Auf Grund der Einmal igkeit  der konkreten operat iven Materia

l ien und hieraus result ierenden objekt iven Mögl ichkeiten der 

Arbeit  mit  operat iven Legenden und Kombinat ionen stel len die 

genannten Beispiele gestal teter Anlässe und hierauf beruhende) 

Off iz ial is ierungsmaßnahmen durch strafprozessuale Prüfungs

handlungen grundsätzl ich nur veral lgemeinerungsunwürdige 

Einzelbeispiele dar.  In der Viel fal t  und Detai l l iertheit


